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Allein ein positiver Schnelltest genügt nicht für die An-
nahme, bei dem sichergestellten Stoff handele es sich um

Betäubungsmittel (Red).

OLG Naumburg, Beschl. v.8.10.2025 - 1 ORs 131/25

(AG Köthen)

L Das AG ... verurteilte den Angekl ... wegen unerlaubten

Besitzes von Betäubungsmitteln in Tateinheit mit unerlaub-

tem Anbau von Cannabis ...
Hiergegen rvendet er sich mit seinem ... Rechtsmittel, das er

... als (sprung-)Revision bezeichnet und mit . .. ldem] er die

Verletzung formellen und materiellen Rechts rügt.

Die GenStA hat beantragt. auf die Revision das Angekl das

Urteil des AG - jeweils mit den Feststellungen - im Schuld-

ausspruch, sor.veit es die Verurteilung wegen unerlaubten

Besitzes von Betäubungsmitteln anbelangt, und im Strafaus-

spruch gem. {i 349 Abs. 4 SIPO durch Beschluss aufzuheben,

die Sache insorveit an eine andere Abteilung des AG ...
zurückzuverweisen und die weitergehende Revision durch

Beschluss gem. $ 349 Abs. 2 SIPO als unbegründet zu ver-

werfen.

II. Die Sprungrevision des Angekl ist gem. $$ 335, 341,344,

345 SIPO zulässig und hat mit der Sachrüge auch Erfolg. Auf
die ebenfalls erhobene Verfahrensrüge kommt es deshalb

nicht mehr an.

Die GenStA hat in ihrer Zuschrift unter anderem ausgeführt:

,,Die Feststelltmgen des AG tragen eine Ventrteilttng des

Angekl wegen unerlaubten Besitzes von Betrinbungsmit'

teln gem..i.{ 1, i, 29 Abs. I Nr. 3, 33 BIMG nicht.

Nach den Feststellungen des AG ... hesa/3 der Angekl ant

20.6.2024 in seiner LYohnlng 0,88 g Crystal mit dem

Wir"ksto-ff Methamphetamin und I, 17 g Heroin mit dem

Wirlcstofi' Diacetylmorphin ... .

Der Angekl hat sich in der l{aupnerhandlung nicht nL dem

Taworwttd e inge las s e n.

Das AG hat seine Feststellung. der Angekl habe ntr Tatzeit

Crystal ttnd Heroin besessen, auf die glaubhaften Aussagen

der vernommenen polizeilichen Zeugen. die Inaugenschein-

nahme der Lichtbilder sowie auf den in der Haupnerhand-

lung verlesenen polizeiliclten Bestimmungs- und llriege-

bericht Betdubungsmittel vom 16.8.2024 ... gestützt ...

Diese Feststellungen sind indes nicht ausreichend, um mit
einer ftir eine Venrrteilung erforderlichen Wahrschein-

lichkeit anzttnehmen, dass der Angekl zur Tatzeit tatscich-

lich Methamphetamin und Heroin besessen hat. Die allein
auJgrund des pcsitiven Ergebnisses eines Schnelltests ge-

li. .
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stützte Annahme, bei dem sichergestelhen Stoffhandele es

sich um Betäubungsmittel, ist rechtqfehlerhaft, wenn nicht
in den Urteilsgninden dargelegt wird, dass es sich bei dem
ange'wendeten Schnelltest um ein v,issenschartlich abge-
sichertes und zuverlcissiges Standardtesnerfahren handelt
(OLG Naumburg, Beschl. v. 26.10.2023 - I ORs 144/2J,
BeckRS 2023, 32332; OLG Hamm, Beschl. v. 4.j.1999 -
5 Ss 1 36/99, BeckRS 2007, 9890; OLG Celle, Beschl. v.

25.6.2014 - J2 Ss 94/14: juris Parzak/Fabricius/Patzak,
BIMG $ 29 Rn 998).

Im angefochtenen Urteil fehlen bereits Angaben zu der

Qualität des yeneendeten Tests. u,obei den Gründen schon
nicht [zuJ entnehmen ist, dass es [sichJ hierbei um einen
ESA-Test gehandelt hat ... .

Auch.fehlen Feststellungen zu der Methode. die zur Fest.
stellung des Methamphetawins und Heroins ongrrrnrrärt
v'orden ist. Ob es sich hei den yeru'endeten Tests um ein
v,issenscltaftlich abgesichertes und auch in der Praxis als
zut,erlässi g an erkannte s Stan dardv erfahren zun't s i ckeren
Nachu,eis von Methamphetantin und Heroin handelt, har

das AG im ange.fochtenen Urteil nicht dargelegt.
Gerade beim ESA-Schnelltest muss sich das Gericht u,e-

gen der Me.csunsicherheften tton der Zuverldssigkeit der
Messung und des Messergebnisses ausdrücklich überzeu-
gen und hierzu in den schriftlichen Urteilsgründen ndhere
Aus.fihrungen rreffen (OLG Jena, Beschl. y. 30.8 2005 -
I Ss 56/45, BeckRS 2006,902: OLG Braunschtteig,
Beschl. v.28.9.2011 - Ss 44ill, BeckRS 2015, 12191;
OLG Hamnt, Beschl. v. 4.3.1999 - J Ss 136/99. juris;
P a tza k/Fa bri cius/Patza k, a.a. O. ).
Anhand der Urteilsgiinde ist dem Senat demnach die
gebotene Prü.fung nicht nüglich.
Da der ESA-Test jedenfälls der Praxis nicht als Standard-
verfahren bekannt ist, ... [dasJ diesen Anfordetangen
genügt. kann der Senat - unabhdngig davon, dqss die
Urteilsgninde zum konkret ven4,endeten Test schu,eigen -
auch nicht aus eigener Sachkunde dessen Zuverkissigkeit
einsc hritzen. InsoJbrn kann n i cht zuverl ös si g fes tge stell t
v'erden, ob das AG zu Recht davon ausgegangen ist. dass

es sich bei ... [denJ bei dent Angekl sichergestellten Sub-

stanzen um Methamphetamin und Heroin gehandelt hat."

Dem schließt sich der Senar an- -.

Mitgetei lt von Rec htsanu'alt Jan-Robert Func k,

Braunschv,eig
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